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1. Stufe (einschl. VO-Stand 6. 
Mai) 

2. Stufe (Umsetzung zum 11.Mai) 3. Stufe (25. Mai) 4. Stufe  5. Stufe  

Handel/ Dienstleistung 

Einzelhandel <800 qm,  
Ausnahmen >800 qm 

Einzelhandel ohne Verkaufsflächenbeschränkung, aber mit Restriktionen Einzelhandel ohne Restriktionen 

Personennahe Dienstleistungen: 
Friseure erlaubt, alle anderen 
untersagt 

Personennahe Dienstleistungen mit ähnlichen 
Hygiene-Voraussetzungen wie Friseure (z.B. 
Kosmetik, Maniküre/ Pediküre, Massage) 
geöffnet 

Alle Personennahen Dienstleistungen erlaubt, aber mit Restriktionen 
Personennahen Dienstleistungen 
ohne Restriktionen 

Tourismus/ Gastronomie 

Zweitwohnungen und Dauercamping zur eigenen Nutzung erlaub 
Keine Sonderregelungen mehr für die ostfriesischen Inseln  

Ansonsten keine Beherbergung zu 
touristischen Zwecken  

Zulassung Beherbergung zu touristischen Zwecken in Ferienwohnungen/ -häuser, 
Campingplätze, auf Boote und Wohnmobilstellplätzen (mind. 7 Tage 
Wiederbelegungsfrist bzw. 50% Auslastung) 

Ausweitung 
Übernachtungstourismus mit 
Restriktionen 

Übernachtungstourismus ohne 
Restriktionen wieder zugelassen 

  

Öffnung von Hotels, Pensionen, 
Jugendherbergen etc.  
(max. 50% Auslastung, mind. 7 
Tage Wiederbelegungsfrist und 
weiteren Restriktionen) 

Gastronomie mit Ausnahme 
Außer-Haus-Verkauf und 
Betriebskantinen geschlossen 

Bars, Kneipen, Discotheken und ähnliches bleiben untersagt. 

Öffnung der Gastronomie (außen und innen), 
allerdings beschränkt auf Restaurants, 
Gaststätten, Cafés, Biergärten (max. 50%)   

Weitere Öffnung der Gastronomie (außen und innen), allerdings beschränkt auf Restaurants, Gaststätten, Cafés, 
Biergärten   

Bildung 

Nur Notbetreuung in Kitas. 
Häusliche Kleingruppen 
zugelassen. 

Sukzessive Ausweitung Notbetreuung in Kitas (Ziel 40%) Häusliche Kleingruppen 

weiter zugelassen. Tagespflegepersonen können wieder in den regulären Betrieb 
übergehen. 

Notbetreuung wird sukzessive in 
Regelbetrieb überführt (Ziel 50%) 

Regelbetrieb Kita wird wieder 
aufgenommen (August)  

Präsenzunterricht in neuer Form 
für die Schuljahrgänge 13, 9/10, 4 
sowie analog BBS. Ansonsten 
Home Learning. 

Präsenzunterricht in neuer Form für die 
Schuljahrgänge 13, 12, 9/10, 4, 3. Analoge 
Regelung bei den BBS. Ansonsten Home 
Learning 

Stufenweise Rückkehr zu  Präsenzunterricht in neuer Form für die restlichen Schuljahrgänge. Analoge Regelung 
bei den BBS. Ansonsten Home Learning 

Sommersemester Hochschule in digitaler Form 

Erwachsenenbildung und sonstige 
Bildungseinrichtungen 
geschlossen. Ausnahme 
Prüfungen. 

Erwachsenenbildung und sonstige Bildungseinrichtungen mit gleichen Voraussetzungen wie Präsenzbetrieb Schule 

Sport/ Freizeit/ Kultur 

Outdoor-Sportanlagen für alle Sportarten mit dauerhafter Sicherstellung Abstandregelung (2m) geöffnet 

Sportanlagen für alle Sportarten mit 
Restriktionen geöffnet 

Indoor-Sportanlagen geschlossen 

Prüfung, ob Indoor-Sportanlagen 
(auch Fitnesscenter) für alle 
Sportarten mit dauerhafter 
Sicherstellung Abstandregelung 
geöffnet werde können 

Indoor-Sportanlagen (auch 
Fitnesscenter) für alle Sportarten 
mit dauerhafter Sicherstellung 
Abstandregelung geöffnet 

Autokinos, Tierparks, Museen, Freilichtmuseen geöffnet Alle Outdoor-Freizeiteinrichtungen geöffnet Öffnung aller Freizeit-/ 
Kultureinrichtungen mit 
Restriktionen 

Kinos, Freizeitparks, Seilbahnen und sonstige Angebote von Kultur-/ 
Freizeitaktivitäten geschlossen 

Sonstige Indoor-Freizeit-/Kultureinrichtungen bleiben geschlossen 

Freibäder geschlossen Freibäder mit Restriktionen geöffnet 

Schwimmbäder geschlossen Schwimmbäder mit Restriktionen geöffnet 

Outdoor-Spielplätze geöffnet 

Indoor-Spielplätze geschlossen Indoor-Spielanlagen geöffnet 

Wellness/ Sauna geschlossen Wellness/ Sauna geöffnet 

Veranstaltungen 

Demonstrationen unter Erlaubnisvorbehalt. Demonstrationen wieder nach Versammlungsrecht 

Versammlungen zum Gottesdienst erlaubt 

Großveranstaltung >1.000 verboten 

Schützenfeste & co verboten 

Sonstige Öffentliche Veranstaltungen verboten. Sukzessive  Zulassung von öffentlichen Veranstaltungen <1.000 

Private Beschränkungen 
Zwei-Personen-Regel Neubewertung der Notwendigkeit der Maßnahme 

Mund-Nasen-Bedeckung in ÖPNV/ Einkauf 
 


